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Editorial  

Wir begrüßen Sie herzlich zur dritten 

Ausgabe unseres „IFRS-Bulletins“ im 

Jahr 2020, mit dem wir Sie über ak-

tuelle und bedeutsame Entwicklun-

gen zu den IFRS informieren wollen. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen 

Entwicklungen stehen auch in diesem 

IFRS Bulletin die Auswirkungen, die 

die Ausbreitung des Coronavirus auf 

unsere Wirtschaft und damit auch auf 

die Rechnungslegung hat, im Vorder-

grund. Die wichtigsten Veröffentli-

chungen von ESMA, IDW und IASB zu 

COVID-19 haben wir hier für Sie zu-

sammengefasst. BDO möchte in die-

ser Zeit eine Hilfestellung leisten.  

Daher finden Sie auf unserer Inter-

netseite – nicht nur zur Rechnungsle-

gung - Überlegungen und zahlreiche 

Informationen zu Maßnahmen, die 

nun ggf. zu ergreifen sind. Unter fol-

gendem Link erhalten Sie weitere In-

formationen. 

Unsere Fachmitarbeiter/-innen der  

Accounting Advisory Group der BDO 

stehen Ihnen für weitere Auskünfte 

gerne zur Verfügung und beraten Sie 

in allen weiteren Fragen zu Themen 

rund um die Rechnungslegung. 

 

 

https://www.bdo.de/de-de/services/im-fokus/coronavirus
https://www.bdo.de/de-de/services/im-fokus/coronavirus
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1. ENDORSEMENT STATUS  

1.1. Übernahmen in EU-Recht 

Nachfolgende Neuerungen wurden in Q2/2020 in 

EU-Recht übernommen (EU-Anwendungszeit-

punkt: 01.01.2020): 

• Änderungen IFRS 3 Business Combinations: 

Definition of a business 

1.2. Ausstehende Übernahmen 

Das endorsement der nachfolgenden Standards so-

wie Änderungen an IFRS steht noch aus (erwarte-

tes Endorsement jeweils in Klammern; EFRAG-

Stand: 06.07.2020): 

Standards: 

• IFRS 17 - Insurance Contracts (noch offen) 

Änderungen an IFRS: 

• Änderungen an IAS 1 - Presentation of Finan-

cial Statements: Classification of Liabilities as 

Current or Non-current (noch offen) 

• Änderungen an IFRS 3, IAS 16, IAS 37 (noch of-

fen) 

• Annual Improvements 2018-2020 (noch offen) 

• Änderung an IFRS 16 - Leases COVID 19-Related 

Rent Concessions (Q3/Q4 2020) 

• Änderungen an IFRS 4 - Insurance Contracts – 

deferral of IFRS 9 (Q4 2020) 

2. EUROPÄISCHES ENFORCEMENT 

2.1. ESMA veröffentlicht 24. Satz an Durch-

setzungsentscheidungen (ESMA Extracts) 

Die nationalen Aufsichtsbehörden (Enforcer) fin-

den sich auf EU-Ebene in den European En-

forcers’ Coordination Sessions (EECS) zusammen. 

Aus der vertraulichen Datenbank hat die Europäi-

schen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

(ESMA) am 02.04.2020 einen neuen Auszug (Nr. 

24) zu insgesamt acht Durchsetzungsentscheidun-

gen europäischer Aufsichtsbehörden veröffent-

licht (Mai 2018 bis Oktober 2019). Da allein IFRS 

15 in vier Fällen aufgegriffen wurde, möchten 

wir zwei Fälle kompakt darstellen.  

• IFRS 15/IFRS 16 – Non-Lease components in 

Leasingverträgen: Betroffen ist die Trennung 

von non-lease components in einem Leasing-

vertrag nach IFRS 16 aus Sicht eines Leasing-

gebers (Vermieter; LG). LG erbringt neben 

Vermietungsleistungen auch asset manage-

ment services. Bei den Betriebskosten unter-

scheidet LG im dargelegten Fall zwischen 

Leistungen, die dieser selber erbringt (Schorn-

steinfeger, Aufzugsservice) und nach IFRS 15 

ausweist (Prinzipal, non-lease component) so-

wie Leistungen, die dieser nur vermittelt 

(Warmwasserversorgung, Gas und Elektrizität) 

und in die Leasingrate nach IFRS 16 einbe-

zieht. Der Enforcer kam bei der Beurteilung 

der Betriebskosten zu einem differenzierteren 

Ergebnis. Erstens seien alle Betriebskosten als 

separate non-lease components anzusehen. In 

Bezug auf die Warmwasserversorgung kontrol-

liere der Vermieter im konkreten Fall die 

Dienstleistung, bevor diese an den Kunden 

(Mieter) übertragen wird (Prinzipal, Brutto-

ausweis), jedoch nicht in Bezug auf die Ver-

sorgung von Gas und Strom, da hier ein dritter 

Dienstleister beauftragt wurde, dessen Leis-

tung der Vermieter nicht kontrollieren könne 

(Agent, Nettoausweis). 

• IFRS 15 - Umsatzaufschlüsselung: Das be-

troffene Unternehmen schlüsselte für Zwecke 

von IFRS 15.114 seine Umsatzerlöse nach drei 

Hauptprodukttypen auf, splittete in einer Un-

ternehmenspräsentation für das betreffende 

Geschäftsjahr auf der Webseite jedoch noch 

für eine Hauptproduktgruppe weiter nach se-

kundären Produkttypen (somit vier Produktty-

pen). Im Anhang wurde nur eine aggregierte 

Betrachtung dargestellt (drei Produkttypen). 

Der Enforcer widersprach der (aggregierten) 

Darstellung nach IFRS 15.114. Eine Unter-

scheidung in Haupt- und Sekundärprodukte sei 

nach Ansicht des Enforcer im konkreten Fall 

wegen der unterschiedlichen Preissensitivitä-

ten und den unterschiedlichen Kundengrup-

pen angezeigt.  

2.2. ESMA-Enforcementreport 2019 veröf-

fentlicht 

Die ESMA hat ebenfalls am 02.04.2020 ihren Be-

richt Enforcement and Regulatory activities of 

European enforcers in 2019 veröffentlicht. Dieser 

enthält Informationen zu durchgeführten En-

forcements innerhalb von Europa in 2019 auf Ba-

sis der European Common Enforcement Priorities 

2018. Es wurde die Finanzberichterstattung von 

rund 950 IFRS-Emittenten in Europa geprüft (Vor-

jahr: 950). Teil der Stichprobe waren somit ca. 

17% aller IFRS-Emittenten (Vorjahr: 16%), deren 

Aktien in regulierten Märkten gehandelt werden. 
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Diese Überprüfungen führten zu 299 Durchset-

zungsmaßnahmen, bei denen wesentliche Abwei-

chungen von den IFRS festgestellt wurden (Vor-

jahr: 296). Dies entspricht einer Quote von ca. 

32% (Vorjahr: 31%). Betroffen waren 196 Ab-

schlüsse aus der Grundgesamtheit (Vorjahr: 260).  

Die ESMA hat u.a. Angaben zu Auswirkungen aus 

IFRS 16, IFRS 15 und IFRS 9 gesichtet: 

• IFRS 15: Überprüft wurden 117 Emittenten. 

Mehr als 77% der Emittenten in der Stichprobe 

stellten Informationen über die Umsetzung 

und die erwarteten Auswirkungen von IFRS 15 

zur Verfügung. Bei 12% fehlten entweder 

quantitative oder qualitative Details zum 

Übergang auf IFRS 15. Es gab 23 Durchset-

zungsmaßnahmen.  

• IFRS 16: Untersucht wurden 88 Emittenten in 

Bezug auf die (erwartete) Erstanwendung von 

IFRS 16. Von den Emittenten erwarteten 83% 

einen wesentlichen Einfluss, 2% waren unsi-

cher und 15% rechneten mit unwesentlichen 

Auswirkungen. 75% der Emittenten gaben un-

ternehmensspezifische qualitative Angaben 

über die erwarteten Auswirkungen der Über-

nahme an, demgegenüber 20% jedoch nur in-

haltslose sog. „boilerplates“-Angaben. 84% 

der Emittenten gaben an, die modifizierte 

retrospektive Methode anzuwenden, während 

13% sich für die vollständige Variante ent-

schieden. Es gab sechs Durchsetzungsmaßnah-

men. 

• IFRS 9: Betroffen waren 20 Emittenten. Es ga-

ben 90% in Übereinstimmung mit IFRS 7.21 

ausreichend Auskunft über ihren Übergangsan-

satz bzw. sowohl quantitative als auch quali-

tative Informationen über Umklassifizierungen 

an. 30% machten keine Angaben zu den unter-

nehmensspezifischen Auswirkungen des ECL-

Modells. Die ESMA hat keine Durchsetzungs-

maßnahmen in Bezug auf IFRS 9 ergriffen.  

Auch die Prüfung von nichtfinanziellen Informati-

onen im Zusammenhang mit umweltbezogenen, 

sozialen und Governance-Aspekten stand im Fo-

kus. Betroffen waren 937 Emittenten, was ca. 

35% der geschätzten Gesamtzahl der Emittenten 

entspricht, die den neuen Anforderungen unter-

liegen. Dies führte zu 95 Durchsetzungsmaßnah-

men.  

2.3. ESMA-Statement zum Halbjahresbericht – 

Folgen von COVID-19 

Die ESMA sieht angesichts der Komplexitäten 

durch die aktuellen Rahmenbedingungen auf-

grund der COVID-19 Situation Aktualisierungsbe-

darf in der Halbjahresberichterstattung 2020 

nach IAS 34. In einem am 20.05.2020 veröffent-

lichten Public Statement der ESMA werden eine 

Reihe von Themen aufgelistet, deren Beachtung 

aus Sicht der Behörde eine erhöhte Transparenz 

in der Finanzkommunikation in den anstehenden 

Zwischenabschlüssen nach IFRS sowie Zwischen-

lageberichten gewährleisten. Betroffen ist u.a.: 

• COVID-19 als berichtspflichtiges Ereignis (IAS 

34.6 und .15 ff.). Die ESMA erwartet, dass CO-

VID-19 für einen großen Teil der Emittenten 

bedeutend ist. Die ESMA stuft das Corona-Vi-

rus als ein so bedeutendes Ereignis ein, dass 

sich auch zusätzliche Angaben aus IAS 1 ablei-

ten lassen (IAS 1.17c sowie .31 zur „fair 

presentation“). Als konkrete Beispiele werden 

die Inanspruchnahme von Hilfsmaßnahmen o-

der Erleichterungen genannt. Auch im Ein-

klang mit IAS 34.15C sollen die Bedingungen 

aber auch die Angabepflichten aus den ein-

schlägigen Vorschriften erfüllt werden, nach 

denen die bilanzielle Abbildung der Hilfsmaß-

nahme erfolgt (z.B. IAS 20 oder IAS 12). Aktu-

ellstes Anwendungsbeispiel ist das kürzlich 

veröffentlichte Amendment an IFRS 16 

(Amendment to IFRS 16 „COVID-19-Related 

Rent Concessions).  

• Weiterhin legt die COVID-19 Pandemie nach 

Ansicht der ESMA mit überwiegender Wahr-

scheinlichkeit die Schlussfolgerung eines 

„Triggering Event“ nahe („would most likely 

constitute a strong basis to conclude“) mit 

der Folge eines Impairment Tests. Getroffene 

Annahmen sowie Sensitivitätsanalysen sind of-

fenzulegen (IAS 1.122, .125 und IAS 36.134d) 

und f)). Die Empfehlung ist besonders für den 

Goodwill-Impairment-Test von Relevanz.  

Weiterführende Informationen zum ESMA-State-

ment finden Sie unter folgendem Link.  

 

 

https://www.bdo.de/de-de/blogs/accounting-it-blog/juni-de/die-europaische-wertpapieraufsichtsbehorde-(esma)-ermutigt-aufsichtsrate-angesichts-der-covid-19-sit
https://www.bdo.de/de-de/blogs/accounting-it-blog/juni-de/die-europaische-wertpapieraufsichtsbehorde-(esma)-ermutigt-aufsichtsrate-angesichts-der-covid-19-sit
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2.4. ESMA-Statement zum ausstehenden En-

dorsement des Amendment to IFRS 16 

„COVID-19-Related Rent Concessions“   

Das IASB hat im Mai 2020 das Amendment to IFRS 

16 „COVID-19-Related Rent Concessions“ veröf-

fentlicht (siehe Abschnitt 4.2.) und damit tempo-

räre Erleichterungen zur Abbildung von Mietkon-

zessionen für Leasingnehmer bereitgestellt, die 

für Berichtsperioden anzuwenden sind, die am o-

der nach dem 01.06.2020 beginnen. Vorausset-

zung für die Anwendung in Deutschland und ande-

ren EU-Mitgliedstaaten ist ein rechtzeitiges Endor-

sement durch die EU. Fragen ergeben sich damit 

für diejenigen IFRS-Bilanzierer, deren Halbjahres- 

und Jahresfinanzberichte vor dem noch ausste-

henden Endorsement aufzustellen sind. Die ESMA 

hat am 21.07.2020 eine Stellungnahme veröffent-

licht, die einen koordinierten Umgang der europä-

ischen und nationalen Aufsichtsbehörden hinsicht-

lich der bilanziellen Behandlung von Vertragsmo-

difikationen empfiehlt, die in den Anwendungsbe-

reich der noch nicht in EU-Recht überführten Än-

derung fallen. Die Anwendung der Modifikations-

regelungen bei betroffenen Verträgen soll kein 

Prüfungsschwerpunkt für Geschäftsjahre darstel-

len, die am oder vor dem 31.07.2020 enden. Wer-

den die COVID-19-bedingten Erleichterungen für 

Mietkonzessionen (vor Endorsement) angewendet, 

ist hierüber im Anhang zu berichten. 

3. AKTIVITÄTEN VON DRSC UND IDW 

3.1. DRSC verweist bei COVID-19 auf IFRS AH 

3 

Bereits im Zuge der letzten Wirtschaftskrise in 

2009 ist der DRSC Anwendungshinweis 3 (IFRS) 

herausgegeben worden. Der Anwendungshinweis 

sollte insbesondere als Hilfestellung für ausge-

wählte IFRS-Bilanzierungsfragen unter besonde-

rer Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher und 

unternehmensindividueller Krisensituationen im 

deutschen Rechtsraum dienen. 

Nach Bekanntmachung vom 16.04.2020 ist der 

DRSC jedoch der Ansicht, dass eine Reihe von 

den damals adressierten Sachverhalten sowie Be-

urteilungen auch in der gegenwärtigen Corona-

Pandemie noch gültig sind. Daher hat das DRSC 

den Text kostenfrei auf seine Internetseite ge-

stellt. 

 

Bestimmte Fundstellen im Anwendungshinweis 

sind jedoch nach Ansicht des IFRS-FA nicht mehr 

aktuell und müssten überarbeitet werden. Infor-

mationen zu den beschlossenen Überarbeitungen 

finden sich hier.  

3.2. Dritter IDW-Fachhinweis und 1. Update 

zu den Auswirkungen des Coronavirus  

Das IDW hat einen dritten fachlichen Hinweis - 

Zweifelsfragen zu den Auswirkungen der Ausbrei-

tung des Coronavirus auf die Rechnungslegung 

und deren Prüfung - zu den unter der COVID-19 

Pandemie herrschenden Auswirkungen veröffent-

licht. Teil 3 ergänzt die beiden bereits veröffent-

lichten fachlichen Hinweise vom 04.03. und 

25.03.2020. Teil 3 wurde am 02.07.2020 um wei-

tere Fragen und Antworten ergänzt (1. Update). 

Behandelt werden folgende Themen:  

• Fragen zur Bilanzierung rund um das Thema 

Kurzarbeitergeld 

• Nachtragsberichterstattung im Anhang 

• Remote Audit 

• Beurteilung von zukunftsbezogenen Sachver-

halten einschließlich der Going-Concern-Prä-

misse 

• Auswirkung der Verschiebung der Hauptver-

sammlung auf die Bestellung der Abschluss-

prüfers 

Das 1. Update enthält zudem Fragen zur Bilanzie-

rung von Mietzugeständnissen beim 

Leasinggeber infolge des Änderungsstandard zu 

IFRS 16 „COVID-19-Related Rent Concessions“. 

Das IDW fasst die Diskussionspapiere zukünftig 

aktualisiert zusammen. Bei Bedarf sollen weitere 

Anwendungsfragen ergänzt werden. 

3.3. IDW RS HFA 50: Module zu IFRS 9 und 

IFRS 16 verabschiedet 

Am 2. Juni 2020 wurden zwei neue Modulverlaut-

barungen zu IDW RS HFA 50 zur Klassifizierung 

und Bewertung von Finanzinstrumenten nach 

IFRS 9 veröffentlicht. 

• IFRS 9-M2: Fraglich ist, ob bei Verkauf von 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

im Rahmen spezieller Factoring-Vereinbarun-

gen eine Vereinbarkeit mit dem Geschäfts-

modell "Halten" i.S.v. IFRS 9 vorliegt. Bei ei-

nem automatischen Anbieten der Forderun-

gen zum Verkauf wird keine Vereinbarung 

mit dem Geschäftsmodell „Halten“ gesehen 

(vgl. IFRS 9.B4.1.4, Beispiel 3). Anderes kann 

https://www.bdo.de/de-de/blogs/accounting-it-blog/juni-de/drsc-erwagungen-des-anwendungshinweis-3-(ifrs)-auch-fur-den-halbjahresabschluss
https://www.bdo.de/de-de/blogs/accounting-it-blog/juni-de/drsc-erwagungen-des-anwendungshinweis-3-(ifrs)-auch-fur-den-halbjahresabschluss
https://www.bdo.de/de-de/blogs/accounting-it-blog/juni-de/drsc-erwagungen-des-anwendungshinweis-3-(ifrs)-auch-fur-den-halbjahresabschluss
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gelten, wenn Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen selektiv in Abhängigkeit von 

den Liquiditätsbedürfnissen des Unterneh-

mens zum Kauf angeboten werden. 

• IFRS 9-M3: Konkretisierung, ob bei unter-

schiedlichen Ausgabe- bzw. Erwerbszeitpunk-

ten der Finanzinstrumente mit identischen 

Vertragsbedingungen ggf. geänderte Um-

stände beim Erstansatz Auswirkung auf die Be-

urteilung der Zahlungsstrombedingungen ha-

ben können.  

Am 15.06.2020 hat das IDW noch Anwendungsfra-

gen - vor allem für den deutschen Rechtsraum – 

in drei neuen Modulen zu IFRS 16 adressiert.  

• IFRS 16-M1 (Bilanzierung von Erbbaurechts-

verträgen nach deutschen Recht): Das IDW 

sieht bei Erbbauverträgen die Bilanzierung 

nach IFRS 16 für gegeben an und schließt da-

her eine Bilanzierung des Grundstücks nach 

IAS 16 aus (vgl. IFRS 16.BC138f.). Das Recht, 

ein Gebäude auf dem Grundstück zu errich-

ten, wird als Recht verstanden über die Nut-

zung des Vermögenswertes zu entscheiden 

(vgl. IFRS 16.B24ff.). Da Grundstücke norma-

lerweise eine unbegrenzte wirtschaftliche 

Nutzungsdauer haben, wird selbst bei Lauf-

zeiten von 100 Jahren und mehr ein weiter-

hin nutzbarer Vermögenswert an den Eigen-

tümer zurückübertragen (vgl. IFRS 16.B55). 

Daher seien typische Erbbaurechtsverträgen 

kein Kauf, sondern ein Leasingverhältnis, da 

eine Übertragung der Eigentumsrechte am 

Grundstück nicht stattgefunden hat und das 

Recht zur Nutzung des Restwerts weiterhin 

beim Grundstückseigentümer verbleibt. 

• IFRS 16-M2 (Bilanzierung von Vereinbarungen 

zur Überlassung von Firmenwagen an Arbeit-

nehmer): Solche Überlassungen stellen in der 

Regel keine Unterleasingverhältnisse nach 

IFRS 16 dar, sondern sind Teil der Leistungen 

an Arbeitnehmer nach IAS 19. Voraussetzung 

dafür ist, dass das Unternehmen nicht bloß 

als Agent (Vermittler der Leasings) auftritt 

und somit nicht das gesamte Risiko des Lea-

singverhältnisses auf den Arbeitnehmer über-

trägt.  

• IFRS 16-M3 (Mieterdarlehen aus Immobilien-

leasingverträgen): Das IDW sieht es als gege-

ben an, dass Mieterdarlehen, welche am 

Ende der Vertragslaufzeit zurückgezahlt wer-

den sollen, die Definition einer Restwertga-

rantie nach IFRS 16 erfüllen, wenn die Höhe 

der Rückzahlung unmittelbar an den Wert 

(Veräußerungserlös) des Leasinggegenstands 

geknüpft ist. Restwertgarantien sind vom 

Leasingnehmer in der Höhe in die Berech-

nung der Leasingverbindlichkeit aufzuneh-

men, in welcher der Leasingnehmer diese vo-

raussichtlich leisten muss, um den Garantie-

betrag zu erreichen. Ist zu Beginn des Lea-

singverhältnisses ersichtlich, dass der voraus-

sichtliche Verkaufserlös des Leasinggegen-

stands zur Rückzahlung des Mieterdarlehens 

nicht ausreicht, sind die nicht vom Veräuße-

rungserlös gedeckten Darlehenszahlungen als 

Restwertgarantie zu erfassen. Die monatli-

chen Leasingraten würden dann - neben der 

Tilgung der Leasingverbindlichkeit - in Höhe 

der erwarteten Rückzahlung des Darlehens 

eine Forderung aufbauen.  

3.4. Fachlicher Hinweis des IDW Bankenfach-

ausschusses (BFA) 

Der Bankenfachausschuss (BFA) des IDW hat am 

19.06.2020 ein Update zu seinem fachlichen Hin-

weis vom 27.03.2020 veröffentlicht. Betroffen 

sind die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 

auf die Bemessung/Bildung von Wertberichtigun-

gen bei Finanzinstrumenten nach IFRS 9.  

Auf die Frage, ob die Hinweise des BFA von März 

auch im Hinblick auf den Halbjahresabschluss 

grundsätzlich weiterhin zum 30.06.2020 gelten, 

wird dies vom IDW bestätigt. So wird u.a. festge-

halten, dass nach Auffassung des BFA die Corona-

Krise nicht zu einem undifferenzierten, automa-

tischen Transfer von Finanzinstrumenten von der 

Stufe 1 in die Stufe 2 oder gar Stufe 3 führt. Wei-

terhin sei es nicht sachgerecht, Kreditforderun-

gen trotz der Corona-Rezession undifferenziert in 

Stufe 1 zu belassen. Für Wertminderungen zum 

30.06.2020 sei zu berücksichtigen, dass sich die 

Unsicherheiten der künftigen wirtschaftlichen 

Entwicklung allmählich reduzieren, da sich eine 

länger andauernde Krise abzeichne. Daher sei 

eine Erhöhung der bilanziellen Risikovorsorge 

nach IFRS 9 zum 30.06.2020 zu erwarten. 
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4. AKTIVITÄTEN DES IASB/ IFRS IC 

4.1. Änderungen an IFRS 17 und IFRS 4   

Der IASB hat am 25.06.2020 Änderungen an IFRS 

17 veröffentlicht. Hierdurch wurde v.a. der Erst-

anwendungszeitpunkt von IFRS 17 auf Geschäfts-

jahre verschoben, die ab dem 01.01.2023 begin-

nen. Einen Überblick über die weiteren Änderun-

gen, u.a. die Ausnahme bestimmter Kreditkar-

ten- und ähnlicher Verträge, die Versicherungs-

komponenten beinhalten, aus dem Anwendungs-

bereich des IFRS 17, findet sich hier.  

Für IFRS 17 steht auf europäischer Ebene noch 

eine Übernahme durch die Europäische Kommis-

sion aus. Daher bedurfte es einer weiteren Ände-

rung an IFRS 4. IFRS 4 sieht in der aktuell auf EU-

Ebene anerkannten und damit rechtsverbindli-

chen Fassung noch eine Erstanwendung des IFRS 

9 durch bestimmte Versicherungsunternehmen 

für Geschäftsjahre, die ab dem 1. Januar 2021 

beginnen, vor. 

Die ebenfalls am 25.06.2020 veröffentlichten Än-

derungen an IFRS 4 „Applying IFRS 9 Financial In-

struments with IFRS 4 Insurance Contracts“ sehen 

eine – analoge – Verlängerung des Zeitraums für 

die vorübergehende Befreiung bestimmter Versi-

cherungsunternehmen von der Anwendung des 

IFRS 9 (temporary exemption from IFRS 9) vor, 

sodass für die betroffenen Versicherungsunter-

nehmen die Anwendung von IAS 39 für Geschäfts-

jahre, die vor dem 1. Januar 2023 beginnen, zu-

lässig bleibt.  

4.2. IFRS 16 Änderung zu Mietkonzessionen 

Der IASB hat am 28.05.2020 die Änderungen an 

IFRS 16 „COVID-19-Related Rent Concessions“ nur 

5 Wochen nach dem Exposure Draft veröffent-

licht und damit temporäre Erleichterungen zur 

Abbildung von Mietkonzessionen für Leasingneh-

mer bereitgestellt. Die Erleichterungsvorschrift 

ist für Berichtsperioden anzuwenden, die am o-

der nach dem 1. Juni 2020 beginnen. Eine 

frühere Anwendung ist möglich. Voraussetzung 

für die Anwendung in Deutschland ist formell ein 

Endorsement durch die EU, welches erst Q3/Q4 

2020 erwartet wird (siehe hierzu aber ESMA-

Statement in Abschnitt 2.4.). Die Änderung er-

laubt es Leasingnehmern als praktisches Hilfsmit-

tel, nicht zu beurteilen, ob bestimmte Mietzuge-

ständnisse im Zusammenhang mit COVID-19 eine 

Mietvertragsänderung (lease modification) dar-

stellen. Stattdessen sind diese Mietzugeständ-

nisse so zu bilanzieren, als wären sie keine Modi-

fikation. Die Erleichterungsvorschrift ist auf CO-

VID-19-bedingte reduzierte Mietzahlungen anzu-

wenden, die vor oder am 30. Juni 2021 fällig 

sind. Im Anhang ist zu berichten, sofern Mietkon-

zessionen wahlweise nicht als Modifikation be-

handelt werden und für welche Verträge die Er-

leichterungsvorschrift angewendet wurde. Ferner 

ist der Betrag der ergebniswirksam erfassten Än-

derungen der Mietzahlungen anzugeben. Die An-

gabevorschriften nach IAS 8.28f) entfallen. 

4.3. AIP 2018-2020 sowie weitere begrenzte 

Änderungen an IFRS 

Der IASB veröffentlichte am 14.05.2020 mehrere 

sog. narrow-scope amendments mit begrenzten 

Umfang an verschiedenen IFRS. Die Änderungen 

im Zuge eines neuen Zyklus des Annual Improve-

ments (AIP 2018-2020) betreffen IFRS 1 (Anwen-

dung von IFRS 1.D16a)), IFRS 9 (Gebühren beim 

10%-Test), IFRS 16 (Klarstellung zu Illustrative 

Example 13) sowie IAS 41 (Angleichung von IAS 

41.22 an IFRS 13). Die weiteren veröffentlichten 

Änderungen sind die Erfassung von Erlösen aus 

Verkäufen während der Phase der Herstel-

lung/Errichtung einer Sachanlage (IAS 16), Kos-

ten der Vertragserfüllung (IAS 37) sowie diverse 

Änderungen an IFRS 3 infolge der Änderungen am 

Rahmenkonzept. Ein Überblick über die Änderun-

gen findet sich hier. Alle Änderungen sind erst-

mals für Geschäftsjahre verpflichtend anzuwen-

den, die am 01.01.2022 oder später beginnen, 

für EU-Bilanzierer ist eine vorherige Übernahme 

in EU-Recht vorausgesetzt. 

4.4. Änderungen an IAS 1 zum Ausweis von 

Schulden verschoben 

Der IASB veröffentlichte bereits Ende Januar eine 

Änderung an IAS 1 - Classification of Liabilities as 

Current or Non-current. Die Änderungen sind nur 

als Klarstellung der bestehenden Regeln anzuse-

hen. Die Änderungen an IAS 1 legen in der bishe-

rigen Fassung als Erstanwendungsdatum den 

01.01.2022 fest. Aufgrund der Coronapandemie 

hat das IASB - mit Veröffentlichung vom 

15.07.2020 – (nur) das Datum der Erstanwendung 

um ein Jahr auf den 01.01.2023 verschoben, um 

Unternehmen genügend Zeit für die Umsetzung 

file:///C:/Users/KleinMa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/32UOB5MZ/•Ausnahme%20bestimmter%20Kreditkarten-%20und%20ähnlicher%20Verträge,%20die%20Versicherungskomponenten%20beinhalten,%20aus%20dem%20Anwendungsbereich%20des%20IFRS%2017
file:///C:/Users/KleinMa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/32UOB5MZ/•Ausnahme%20bestimmter%20Kreditkarten-%20und%20ähnlicher%20Verträge,%20die%20Versicherungskomponenten%20beinhalten,%20aus%20dem%20Anwendungsbereich%20des%20IFRS%2017
https://www.bdo.de/de-de/blogs/accounting-it-blog/mai-2020/iasb-veroffentlicht-mehrere-begrenzte-ifrs-anderungen
https://www.bdo.de/de-de/blogs/accounting-it-blog/mai-2020/iasb-veroffentlicht-mehrere-begrenzte-ifrs-anderungen
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(z.B. Vertragsanpassungen, Covenantklauseln neu 

verhandeln) zu geben. 

4.5. ED/2020/1 als Reaktion zur IBOR-Reform 

Am 10.04.2020 hat der IASB Phase 2 seines IBOR-

Projekts mit Veröffentlichung des Exposure Draft 

ED/2020/1 gestartet. Der Entwurf konnte bis 

25.05.2020 beim IASB kommentiert werden. 

Die vorgeschlagenen Änderungen umfassen im 

Überblick:  

• Eine Änderung der Ermittlung vertraglicher 

Zahlungsströme infolge der IBOR-Reform 

kann eine Modifikation darstellen, selbst 

wenn sich keine vertraglichen Bedingungen 

ändern. Als Übergangserleichterung kann für 

Barwertänderungen durch den Übergang auf 

die neuen Referenzzinssätze der practical 

expedient in IFRS 9.B5.4.5 angewendet wer-

den. 

• Fortführung bilanzieller Sicherungsbeziehun-

gen (hedge accounting) nach Übergang auf 

die neuen Referenzzinssätze. Eine Änderung 

des Referenzzinssatzes stellt nur eine be-

grenzte Änderung der dokumentierten Siche-

rungsbeziehung dar. 

• Anpassungen an IFRS 16 (Umgang mit lease 

modifications als direkte Folge der IBOR-Re-

form) und IFRS 4 (Modifikationen von Finan-

zinstrumenten infolge der IBOR-Reform; Ver-

weis auf IFRS 9 Ausnahmen) sowie zusätzli-

che Angabepflichten nach IFRS 7 (u.a. Art 

und Ausmaß der Risiken, die sich aus der I-

BOR-Reform ergeben sowie Steuerung dieser 

Risiken). 

Die vorgeschlagenen Änderungen sollen für Ge-

schäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2021 be-

ginnen, verpflichtend anzuwenden sein. 

4.6. Entscheidungen des IFRS IC in Q2/2020 

Norm Kurzbeschreibung Monat 

IAS 12 Wenn sich aus der Realisie-

rung des Buchwerts eines Ver-

mögenswerts mehrfache steu-

erliche Konsequenzen erge-

ben (können), sind beide steu-

erlichen Konsequenzen — und 

mangels Verrechnungsmög-

lichkeit getrennt - für die Er-

mittlung latenter Steuern zu 

berücksichtigen. 

April 

IFRS 16 Betroffen sind Sale and lease 

back-Transaktionen, bei de-

nen die vereinbarten Leasing-

zahlungen ausschließlich vari-

abler Natur sind. Da der Ge-

genstand rein rechtlich voll-

ständig veräußert, jedoch 

ökonomisch betrachtet (nur) 

ein Teil der Nutzungsrechte 

übertragen und der übrige 

Teil einbehalten wurde, ist 

der Buchgewinn nur anteilig 

(in Höhe des übertragenen An-

teils) zu erfassen. Der Wert 

des Nutzungsrechts, welches 

den einbehaltenen Anteil am 

Sachvermögenswert wider-

spiegelt, ergibt sich aus der 

Differenz zwischen dem ge-

samten Vermögenswert und 

dem übertragenen Anteil. 

Juni 

IAS 12 Im Konzernabschluss sind für 

temporäre Differenzen in 

Zshg. mit einem Konzernun-

ternehmen latente Steuern zu 

bilanzieren, außer das Mutter-

unternehmen kann den Zeit-

punkt der Umkehrung der Dif-

ferenz beeinflussen und dies 

wird nicht in naher Zukunft 

erfolgen (IAS 12.39). Die Höhe 

der latenten Steuern ergibt 

sich aus dem Steuersatz für 

ausgeschüttete Gewinne (IAS 

12.51). 

Juni 

IAS 38 Die gezahlte Transfersumme 

für einen Fußballspieler stellt 

eine Kompensation für den Er-

halt des Registrierungsrechts 

dar. Dieses Recht ist ein im-

materieller Vermögenswert 

gem. IAS 38, daher sind auch 

die Ausbuchungsregelungen 

(sowie der GuV-Ausweis) nach 

IAS 38 zu bilanzieren. 

Juni 
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5. AKTIVITÄTEN AUF EUROPÄISCHER 

EBENE 

5.1. EFRAG-Diskussionspapier zu crypto as-

sets/liabilities 

Die European Financial Reporting Advisory Group 

(EFRAG) hat am 20.07.2020 ein Diskussionspapier 

zur Bilanzierung von crypto assets und crypto lia-

bilities veröffentlicht. EFRAG hatte die Thematik 

insbesondere aufgrund des Wachstumspotentials 

sowie der vielfältigen Erscheinungsformen (> 

5.000 Formen) angestoßen, aber auch aufgrund 

der hohen Risikopotentiale von crypto assets so-

wie einer fehlenden adäquaten Finanzberichter-

stattung in IFRS Abschlüssen über derartige Ver-

mögenswerte. Das Diskussionspapier widmet sich 

der Bilanzierung von crypto assets sowohl aus 

Sicht des Anlegers derartiger Vermögenswerte 

aber auch aus Sicht der Emittenten, ausgehend 

von einer zunächst im Diskussionspapier vorge-

nommenen Begriffsklärung. Definiert werden 

crypto assets „als digitale Verkörperung („digital 

representations“) von Werten oder vertraglichen 

Rechten“, die dezentral und verschlüsselt aufbe-

wahrt und übertragen werden. Die hierfür am 

weitesten verbreitete bzw. bekannteste distribu-

ted ledger network Technologie ist die soge-

nannte blockchain. Korrespondierend werden 

crypto liabilities als Verpflichtungen, die aus der 

Herausgabe von crypto assets für den Emittenten 

resultieren, definiert. Weiterführende Informati-

onen sind hier zu finden. 

6. BLICKPUNKT: DP/2020/1 - DAS DIS-

KUSSIONSPAPIER DES IASB ZUR WEI-

TERENTWICKLUNG DER GOODWILLBI-

LANZIERUNG – TEIL 1 

6.1. Einleitung  

Der IASB hat nach längerer Beratung mit Stake-

holdern und im Nachgang des bereits im Jahre 

2015 abgeschlossenen Post-Implementation Re-

view (PIR) von IFRS 3 im März 2020 das Diskussi-

onspapier „Business Combinations – Disclosures, 

Goodwill and Impairment“ (DP/2020/1) veröf-

fentlicht. Mit dem Diskussionspapier wird ein 

durch den sog. Due Process vorgegebener Diskus-

sionsprozess eingeleitet. Stellungnahmen zum 

Diskussionspapier können bis zum 31.12.2020 

beim IASB eingereicht werden.  

6.2. Überblick der Themen des DP/2020/1 

Folgende vorläufige Sichtweisen des IASB zu ins-

gesamt vier Themenblöcken werden vorgestellt: 

• Verbesserung der Anhangangaben durch zu-

sätzliche Informationen zur Subsequent Per-

formance, d.h. Informationen zur Perfor-

mance des erworbenen Unternehmens nach 

der Akquisition unter Bezugnahme auf den 

aus IFRS 8 bekannten Management-Approach. 

• Ersatz des jährlich verpflichtenden Impair-

ment Test durch einen lediglich anlassbezo-

genen Test (Indicator-Based Approach) und 

mögliche Wiedereinführung der planmäßigen 

Goodwill-Abschreibung. 

• Vereinfachungen des Impairment Tests, u.a. 

durch die Erlaubnis der Berücksichtigung von 

Cashflows aus erwarteten Restrukturierungen 

und Erweiterungsinvestitionen und der Nut-

zung von Nach-Steuer-Diskontierungssätzen 

bei der Berechnung des Nutzungswerts. 

• Umfang der Identifizierung separat vom 

Goodwill anzusetzender immaterieller Ver-

mögenswerte und Darstellung des Eigenkapi-

tals ohne Goodwill. 

Aufgrund des Umfangs werden in Teil 1 die An-

sätze des IASB zur Verbesserung der Angaben, 

insbesondere auch dessen Steuerung aus Sicht 

des Managements in den Folgeperioden, beleuch-

tet. Teil 2 in der nächsten Ausgabe des IFRS Bul-

letin widmet sich dann den weiteren Themen, 

insbesondere der Kernfrage um den Beibehalt 

des Impairment Only Approach sowie den Ansät-

zen des IASB, um den Impairment Test zu verein-

fachen. 

6.3. Verbesserung der Angaben zu business 

combinations 

Investoren haben an den IASB adressiert, dass 

Unternehmen nicht genug Informationen über die 

Zielsetzung sowie die nachfolgende Performance 

eines Erwerbs (Subsequent Performance) veröf-

fentlichen. Insbesondere die Unternehmenslei-

tung könne mit den vorhandenen Rechnungsle-

gungsinformationen nicht zur Rechenschaft über 

den Erfolg oder Misserfolg von Unternehmenszu-

sammenschlüssen gezogen werden.  

Um die Entscheidungsnützlichkeit der Angaben 

zu Unternehmenszusammenschlüssen zu erhö-

hen, schlägt der IASB daher eine Ausweitung der 

https://www.bdo.de/de-de/blogs/accounting-it-blog/august-2020/efrag-veroffentlicht-diskussionspapier-bzgl-crypto-assets-liabilities
https://www.bdo.de/de-de/blogs/accounting-it-blog/august-2020/efrag-veroffentlicht-diskussionspapier-bzgl-crypto-assets-liabilities
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Angabepflichten vor, die wesentlich über die ak-

tuellen gemäß IFRS 3.B64 (d) geforderten quali-

tativen Angaben der Primärziele einer Akquisi-

tion hinausgehen. Unternehmen sollen im Er-

werbszeitpunkt die strategischen Gründe für die 

Übernahme und die mit der Übernahme verbun-

denen konkreten Ziele nicht nur qualitativ, son-

dern auch quantitativ mit den von ihnen in der 

internen Überwachung verwendeten Kennzahlen 

(„metrics“) zur Überwachung der Zielerreichung 

angeben und für Zwecke nach IFRS 3 in den Fol-

geperioden Angaben zu dem Ausmaß der Zieler-

reichung machen (Soll-Ist-Vergleich mittels der 

IFRS-Anhangangaben). Sofern die Unternehmens-

leitung eine Akquisition nicht überwacht, wird 

für den Anhang ein Hinweis mit entsprechender 

Begründung eingefordert.  

Der Umfang der Disclosures soll sich hierbei am 

Management-Approach des IFRS 8 orientieren. 

Damit ist insbesondere verbunden, dass die Infor-

mationsversorgung des oder der Hauptentschei-

dungsträger (Chief Operating Decision Maker) 

i.S.d. IFRS 8 zur Eingangsvoraussetzung für die

Abgabepflicht erhoben wird. Zeitlich sollen Anga-

ben über die Folgeperioden mindestens für zwei

volle Folgejahre nach der Transaktion gemacht

werden und danach nur noch, falls das unterneh-

mensinterne Monitoring fortgeführt wird.

Es wird abzuwarten bleiben, inwieweit die aktu-

ellen Vorschläge des IASB noch nachzubessern 

sind. Umsetzungsfragen sind bereits jetzt er-

kennbar, beispielweise, weil ex post unbekannt 

bleiben wird, wie das Alternativszenario ohne 

den Erwerb ausgesehen hätte. In diesem Zusam-

menhang wird in der weiteren Auseinanderset-

zung die bereits im Diskussionspapier angespro-

chene Fragestellung Bedeutung erlangen, ob das 

erworbene Unternehmen oder das kombinierte 

Geschäft die primäre Betrachtungsebene darstel-

len soll. Aufgrund der Einzelfallabhängigkeit der 

Ausgestaltung einer sachgerechten Erfolgsmes-

sung bezieht sich der IASB durchgängig auf den 

aus IFRS 8 bekannten Management Approach und 

somit auf die intern vorhandene Erfolgsmessung. 

Gerade vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, 

dass in der Diskussion der Vorschläge insbeson-

dere die Berichterstattung an den CODM i.S.d. 

IFRS 8 und daraus ggf. resultierende uner-

wünschte Umgehungsmöglichkeiten der Angabe-

pflichten einen besonderen Raum einnehmen 

werden. 

*Literaturhinweis: Angelehnt an Faßhauer/

Schubert/Özcan, IRZ 7/8 2020 S. 337 ff.
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Anlage - Überblick über die Projekte des IASB 

Maintenance 

Projects 

Nächster 

milestone 

Zeit-

punkt 

2019 Comprehensive Re-

view of the IFRS for SMEs 

Standard 

Request 
for Infor-
mation 
Feedback 

- 

Accounting Policies and 

Accounting Estimates 

(Amendments to IAS 8) 

IFRS 
Amend-
ment 

Q4 2020 

Availability of a Refund 

(Amendments to IFRIC 14) 

Decide 
Project Di-
rection 

- 

Deferred tax related to as-

sets and liabilities arising 

from single transaction 

(Amendments to IAS 12) 

Decide 
Project Di-
rection 

Q4 2020 

Disclosure Initiative – Ac-

counting Policies 

IFRS 
Amend-
ment 

Q4 2020 

Disclosure Initiative – Tar-

geted Standards level Re-

view of Disclosures 

ED H1 2021 

IBOR Reform and its Ef-

fects on Financial Report-

ing – Phase 2 

ED August 
2020 

Lack of Exchangeability 

(Amendments to IAS 21) 

ED - 

Lease Liability in a Sale 

and Leaseback 

ED Septem-
ber 

2020 

Provisions—Targeted Im-

provements 

Decide 
Project Di-
rection 

- 

Standard-Setting 

Projects 

Nächster 
milestone 

Zeit-
punkt 

Disclosure Initiative Sub-

sidiaries that are SMEs 

DP oder ED 
Decision 

Q4 2020 

Management Commentary ED H1 2021 

Rate-regulated Activities ED Q4 2020 

Primary Financial State-

ments 

ED Feed-
back 

Q4 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research 

Projects 

Nächster 
milestone 

Zeit-
punkt 

Business Combinations un-

der Common Control 

DP Septem-
ber 

2020 

Dynamic Risk Management Core Model 
Outreach 

October 
2020 

Extractive Activities Decide 
Project Di-
rection 

H1 2021 

Financial Instruments with 

Characteristics of Equity 

Decide 
Project Di-
rection 

Q4 2020 

Goodwill and Impairment DP Feed-
back 

H1 2021 

Pension Benefits that De-

pend on Asset Returns 

Review Re-
search 

Q4 2020 

Post-implementation Re-

view of IFRS 10, IFRS 11 

and IFRS 12 

Request 
for Infor-
mation 

October 
2020 

Other 

Projects 

Nächster 
milestone 

Zeit-
punkt 

2020 Agenda Consultation Request 
for Infor-
mation 

H1 2021 

Due Process Handbook Re-

view 

Revised 
Due Pro-
cess Hand-
book 

August 
2020 

IFRS Taxonomy Update—

2020 General Improve-

ments and Common Prac-

tice 

Proposed 
IFRS Tax-
onomy Up-
date 

October 
2020 

IFRS Taxonomy Update—

Amendments to IFRS 17, 

IFRS 4 and IAS 16 

Proposed 
Update 
Feedback 

Q4 2020 

IFRS Taxonomy Update—

Common Practice (IAS 19 

Employee Benefits) 

Proposed 
IFRS Tax-
onomy Up-
date 

October 
2020 

IFRS Taxonomy Update—

COVID-19-Related Rent 

Concessions (Amendment 

to IFRS 16) 

FinalIFRS 
Taxonomy 
Update 

August 
2020 

IFRS Taxonomy Update—In-

terest Rate Benchmark Re-

form—Phase 2 

Proposed 
IFRS Tax-
onomy Up-
date 

Septem-
ber 

2020 
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